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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 
gemäß Artikel 17 Abs. 2 Satz 2 LV und § 14 Abs. 1 Satz 2 GeschO 
 

Bundeswehrreform und Standortschließungen 

 

 

Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich auf der Grundlage der ihm durch Plenar-
beschluss vom 17. November 2011 überwiesenen Vorlagen, Drucksachen 17/1940, 
17/1973, 17/1774, 17/1978 und 17/2013, in seiner Sitzung am 1. Februar 2012 mit 
dem Thema Bundeswehrreform und Standortschließungen befasst. Der Wirt-
schaftsausschuss hat sich im Wege der Selbstbefassung in seiner Sitzung am 
1. Februar 2012 ebenfalls damit befasst. 

In Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsausschuss legt der Innen- und Rechtsaus-
schuss dem Landtag im Wege der Selbstbefassung einstimmig die unten stehende 
Entschließung mit der Bitte um Annahme vor. Vor dem Hintergrund dieses einstim-
migen Beschlusses zogen die jeweiligen antragstellenden Fraktionen ihre Vorlagen 
zurück. 

„Die geplanten Schließungen und Verkleinerungen von Bundeswehrstandor-
ten im Rahmen der Bundeswehrreform stellen unser Land vor große Heraus-
forderungen. Der Landtag stellt fest, dass Schleswig-Holstein ein bedeutender 
Bundeswehrstandort bleibt, da unser Land mit einer Bundeswehrdichte von 
5,4 Dienstposten je 1000 Einwohner auch zukünftig deutlich über dem Durch-
schnitt aller Bundesländer liegen wird. So konnte durch den Einsatz der Lan-
desregierung und des Landtages beispielsweise der Standort des Spezialpio-
nierbataillons in Husum mit seiner besonderen Einsatzkompetenz bei Katast-
rophenlagen erhalten werden. 
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Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung mit dem „Aktionsplan Kon-
version“ umgehend Angebote beschlossen hat, um die von Standortschlie-
ßungen betroffenen Kommunen zu unterstützen.  

Der Landtag bittet die Bundesregierung, substanzielle Konversionshilfen für 
die betroffenen Standorte und Kommunen bereitzustellen und eine verbilligte 
und altlastenfreie Abgabe und unbürokratische Nachnutzung freiwerdender 
Bundeswehrflächen zu akzeptablen Bedingungen zu ermöglichen. Hierfür sind 
klare und verbindliche Zeithorizonte zwischen dem Bund und den betroffenen 
Kommunen zu vereinbaren. Insbesondere vorhandene Sportanlagen sollten 
den Kommunen zu günstigen Konditionen angeboten werden. Des Weiteren 
sind verlässliche Beschäftigungs- und Qualifizierungsperspektiven für die be-
troffenen Zivilangestellten der Bundeswehr aufzuzeigen und darzulegen, wie 
die Ausbildungsplätze und Ausbildungswerkstätten der Bundeswehr weiter er-
halten bzw. genutzt werden können. Der Rückbau der Bundeswehrinfrastruk-
tur muss auch Kompensationen in den anderen Bereichen in Schleswig-
Holstein nach sich ziehen, zum Beispiel durch die Stärkung von Hochschulen, 
Technologie, Forschung und Tourismus. 

Darüber hinaus bittet der Landtag die Landesregierung, eine Bundesratsinitia-
tive mit dem Ziel zu unternehmen, eine baurechtliche Regelung für Konversi-
onsflächen im Außenbereich zu schaffen, die die Planung für eine qualifizierte 
zivile Nachfolgenutzung der Konversionsflächen, insbesondere hinsichtlich der 
baulichen Weiterentwicklung für Wohnen und/oder Gewerbe, stark verein-
facht. 

Die Landesregierung wird ebenso gebeten, die Fähigkeitsverluste im Katast-
rophenschutz zu analysieren und mit dem Bund entsprechende Ausgleichsre-
gelungen durch eine Übernahme von Geräten und Fahrzeugen zu treffen. 

Der Landtag bittet die Landesregierung, sich auf europäischer Ebene dafür 
einzusetzen, dass in die Verordnungen zur Ausgestaltung der EU-Struk-
turförderung nach 2013 auch die Förderung von Konversionsprojekten explizit 
aufgenommen wird.“ 
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